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Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
für Ihre Bereitschaft eine Praktikantin bzw. einen Praktikanten in Ihrer Institution oder 
Ihrem Betrieb aufzunehmen, bedanken wir uns ganz herzlich.  
Zu ihrer Information möchte ich Ihnen einige Grundsätze des Praktikums darlegen. Die 
Grundlagen des Praktikums basieren auf der vom Niedersächsischen Kultusminister 
erlassene Verordnungen vom 01. 08. 2005 und sehen folgendes vor: 
 

• In der Klasse 11 ist ein Praktikum in Betrieben oder gleichwertigen Einrichtungen 
im Gesamtumfang von mindestens 960 Stunden durchzuführen, insgesamt sind 
40 Wochen abzuleisten. 

• Pro Woche sind 24 Wochenstunden nachzuweisen ( als Vorschlag sind dies bei  
3 Arbeitstagen 3 x 8 Stunden) 

• Das Praktikum findet an drei Tagen, von Mittwoch bis Freitag statt. 
• Der Schulunterricht findet an zwei Tagen statt – in der BBS-OHZ am Montag und 

am Dienstag, die Schüler/innen erhalten 12 Unterrichtsstunden. 
• Für die Schüler/innen gelten die regulären Schulferienzeiten. 

 
Zur täglichen Arbeitszeit ist festzuhalten, dass je nach betrieblicher Situation die 
Arbeitsdauer auch maßgebend für die dort beschäftigten Praktikanten/Praktikantinnen ist. 
Die Betriebe entscheiden nach Maßgabe ihrer eignen Organisation unter Berücksichtigung 
gesetzlicher Bestimmungen und des Jugendarbeitsschutzgesetzes. 
 
Wichtig ist, dass der Gesamtumfang von mindestens 960 Stunden  bei der 
Praktikumsregelung eingehalten wird.  
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrage: 
 
 
Viola Maas 
 
Bereichsleiterin,  Fachoberschule Gestaltung 
 
 
 
 
 

 


